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RS OGH 1956/11/14 1Ob562/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1956

Norm

ABGB §1295 Ia4

ABGB §1300

Rechtssatz

Schadenersatzp2icht desjenigen, der dem Bestohlenen in Kenntnis des wahren Täters über ausdrückliches Befragen

die Auskunft gibt , er kenne den Täter nicht, wobei durch diese falsche Auskunft die noch mögliche Zustandebringung

des Diebsgutes vereitelt wurde.
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